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ben, fonbern roirtlicE) SWafdjlnen unb ©rjeugnlffe, rale
fle burdj ble gabtiEen felbft felt 3af)ten mit ©rfoig ej
porttert roerben Eönnen.

^Jorfcfjrtftcn übet bie Slusfüfjrimg
oott ©raborbetten im öffentlichen

Strafeengebiet.
(Sottcfponbenj.)

Set aufgrabungSarbeiten In öffentlichen ©trafen et»
geben fleh fefyr oft iHnftänbe jroifdjen ben ©tragenauf»
fldjtSorganen unb benjenigen Unternehmungen (©aSroerEe,
3BafferroetEe, ©leEtïijitätsroetEc, ©elefonoerroaltungen),
bte bie ©trage bep>. bte ©rottoirS benüfcen für bas ©in»
legen ihrer Seitungen unb Kabel. QnSbefonbere über bte

nachträglich nötigen QnfianbfteHungäarbeiten gehen bte

SJtetnungen hte unb ba auSelnanber. 2Bar fchon bei ben
früher aUgemetn übltchen ©djotterfiragen bte SBiebetln-
ftanbfteHung auf ben früheren Buflanb mit ©cEjrotetig»
teiten oerbunben, fo trifft bteS bei ben ftets pnehmen»
ben Hartbelägen aller 3lrt in nermehrtem SJlage p. ©om
©trageneigentümer oerlangt man tabetlofen 3uftanb ber
©tragen unb einheitliche galjrbahnbecfe. SBohl hefteten
gmifchen oerfdjlebenen ©tabtoerroaltungen unb ben in
©etradjt fallenben 2ßerEen über folche ©eroiHigungen
unb SnflanbfteUungSarbeiten Verträge; boch fehlte bis
her eine etnjjettliche ^Regelung bejro. etne art 5Rahmen>

oorfdjrift, an bie man fleh gegenfettig halten Eonnte.
®S ift baher augerorbentlich p begrügen, bag bie

^Bereinigung ©chmeijtrifcher ©tragenfachmänner eine

©ammlung non ©eftimmungen h«au8gegeben hat, bie

als einheitliche aBegleitung bei gtögeren unb Heineren
arbeiten bienen roetben. ©te ftnb nid^t etroa, rote man
oermuten Eönnte, reine „abroehroorfchriften" pgunften ber
Eantonalen unb @emeinbe=©auämter ; fonbern fie enthalten
auch ©eftimmungen für bie jenigen ffäHe, roo ber ©igen«
tümer ber ©trage felbft ©auljerr ift. ©te ©orfchriften
umfaffen 34 SrtiEel. ©te finb fo etngehenb gehalten,
bag fie etnmal einen roefentliehen ©efianbteil aHet SBerE»

oerträge für ^Bauarbeiten bilben, fei eS, bag man fie bem
Vertrag beigibt, fei eS, bag man im ©ertrag auf fie
hinroetfl; ferner foHen fie auch benjenigen Eleineren @e=

meinben bienen, bie Eetn eigenes gefdjulteS fßerfonal haben ;
enblich roottte man nt^t butch Hlnroelfe auf anbere ge=

fehliche ©ifiimmungen bie ©orfchriften belafien, roeshalb
neben ben retn technifdjen ©eftimmungen auch folche pr
KlarfteUung ber rechtlichen ©ejteljungen pnfdjen ©tragen»
eigentümer, ©auljerr unb Unternehmer unter fich unb
gegenüber ©ritten in btefe ©orfchriften aufgenommen
rourben, fo u. a. fragen ber Haftpflicht unb ber ©erant»
roortlichEelt beS aBerEeigentümerS gegenüber ben ©tragen«
etgentümern unb britten bei Unfällen unb aßertmängeln.

Oletchjeltig mit ben ©orfchriften routbe auch ein ©e»

roilligungSformular aufgefteUt, baS in formeller ©ejteljung
bte ©rteilung ber ©rlaubnls pr ©ornahme oon ®rab-
arbeiten im öffentlichen ©tragengebiet einheitlich regeln foD.

©le „©orfchriften" gliebern geh in folgenbe Haupt»
abfehnttte :

I. allgemeines.
II, Seitungen unb fflermeffungSelemente.

III. aHagnahmen pr aufreehterljaltung unb ©iche«

rung beS ©erEeljrS unb ber ungeftörten ©tragen»
entroäfferung.

IV. arbeitSauSführung.
V. abnähme ber arbeit.

VI. Haftung für richtige 3BerEauSführung.
VII. Haftpflicht.

VIII. Roften.

Sm I. abfehnttt roerben beljanbelt: ©efuch um ©e«

roiHigungSformulare ; ©erantroortllchtett beS Unternehmers
gegenübet bem ©trageneigentümer als ©auljerr; @çefu»
tionSbefugniS beS ©tragenetgentümerS unb @jefutionS<
oetfahren.

©er II. abfehnitt enthält ©eftimmungen über: Set»

tungen im ©tragenförper ; ©ermeffungSelemente.
©er III. abfehnttt befagt fleh mit: ©erEeljtSregelung,

©tragenabfperrungen; Dffenbaltung ber ©ntroäfferungS»
anlagen; 9RatetiaUagerung, Übergänge unb Überfahrten.

Ém meiflen ©orfchriften enthält ber IV. abfehnttt
über arbeitSauSführung : abfteefung; ©etonaufbruch ;
©tennung beS auSljubmaterialS nach ©attungen; ©preng»
arbeiten; abtranSport beS übetfdjüfflgen SRaterialS;
©prtegung ; Untergraben ber ©tragenbecEe unb oon Sei»

tungen.
gür bte ©rabenfüHung pläffigeS 3Raterial ; auSfdjjlug

gefrorenen SRaterialS; àuffûUung über Seitungen; ©in»
bringen unb Stampfen beS SUlaterialS ; ©tetnbett unb
©efehotterung ; 9Ragnahmen bei ©tragen mit Oberflächen»
behanblung ; SeitungSteile in ber Fahrbahn ; 9Jlagnahnten
ber ©tragenoerroaltung bei oorfchriftSroibriger arbeit;
aBieberhetfleüung ber ©tragenbecEe ; @lnbau einer pro»
oiforifcïjen ©tragenbecEe; SRagnahmen bei ©egungen;
aBteberherftellung aller ©tragenbeftanbteile unb hieben»

anlagen; fRäumung ber ©aufteile nach her ©auoollen»
bung.

©et V. abfehnttt enthält einen einjigen artifel über
abnähme ber arbeit.

©er VI. einen folgen über: Haftung für richtige
©urehführung ber arbeit.

©er VII. abfdjnttt regelt bie Haftpflicht: Haftung
gegenüber ©rittperfonen (art. 29) ; Haftung beS ©auijetw
auS art. 29; Hafipfliehtoetflcherung beS Unternehmers.

©er VIII. abfehnitt hanbelt oon ben Roften: ©er«
pflichtung ber nach art. 2 bep>. art 3 ©erantroortHcEjen

pr Roftentragung, forote über bte Raution.
©iefe Inhaltsangabe mag genügen, um barplegen,

rote umfaffenb bte ©orfchriften finb unb rote fle jeber
©emetnbe ootlreffliche ©tenfte leiflen roetben. ©te finb
um mägigen fßreis p beziehen beim ©efretariat ber
„©eteinigung fdfjroetj. ©tragenfachmänner." abreffe :

©ahnhofquai 7, görich-

-SDlarfffcesidjte*
Holjtiericht a«S ©ieofoprano (©raubünben). (Korr.)

1100 m", ba§ heigt fafl ihren ganzen Schlag, hat bte
©emetnbe ©ieofoprano oerEauft. @8 roaren unter bem

p 19/20 beftehenben Richten fjolj 265 m' Untermeffer
unb 100 m" Hol} britter Dualität, ©er erjtelte ©urdj«
fchnittSpreiS betrug gr. 38 13 pro m". ®a8 Hols tag
pm grogen ©eil an entlegenen Orten, aufrüftung unb
guhr rourben faft auSfehlteglieh oon ©infjetmifchen be»

forgt unb bte ©emeinbe phlte bafür bte ffljöne Summe
oon 3*. 12,300. ®aS Holi geht tn ber Hauptfache nach

Italien.

Cotentafel.
f arcangelo @aoabini«©urger, ©annnternehmer

in ftarb am 28. SRärj im alter oon 70 Sohren.

Uerrcbiedenes.
Rongreg f8r ©attention, ©om 7. bis 12. auguft

b. S- frnbet tn Sonbon ber neunte internationale Ron«

greg für ©artenbau ftatt. ©er ©unbeSrat hat befchloffen,
fleh burth folgenbe ©elegation oertreten p laffen: ®r.
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den, sondern wirklich Maschinen und Erzeugnisse, wie
sie durch die Fabriken selbst seit Jahren mit Erfolg ex
porttert werden können.

Borschriften über die Ausführung
von Grabarbeiten im öffentlichen

Straßengebiet.
(Korrespondenz.)

Bei Aufgrabungsarbeiten in öffentlichen Straßen er-
geben sich sehr oft Anstünde zwischen den Straßenauf-
sichtsorganen und denjenigen Unternehmungen (Gaswerke,
Wasserwerke, Elektrizitätswerke, Telefonverwaltungen),
die die Straße bezw. die Trottoirs benützen für das Ein-
legen ihrer Leitungen und Kabel. Insbesondere über die

nachträglich nötigen Jnstandstellungsarbeiten gehen die

Meinungen hie und da auseinander. War schon bei den
früher allgemein üblichen Schotterstraßen die Wiederin-
standstellung auf den früheren Zustand mit Schwierig-
ketten verbunden, so trifft dies bei den stets zunehmen-
den Hartbelägen aller Art in vermehrtem Maße zu. Vom
Straßeneigentümer verlangt man tadellosen Zustand der
Straßen und einheitliche Fahrbahndecke. Wohl bestehen
zwischen verschiedenen Stadtverwaltungen und den in
Betracht fallenden Werken über solche Bewilligungen
und Jnstandstellungsarbeiten Verträge; doch fehlte bis
her eine einheitliche Regelung bezw. eine Art Rahmen-
Vorschrift, an die man sich gegenseitig halten konnte.

Es ist daher außerordentlich zu begrüßen, daß die

Vereinigung Schweizerischer Straßenfachmänner eine

Sammlung von Bestimmungen herausgegeben hat, die

als einheitliche Wegleitung bei größeren und kleineren
Arbeiten dienen werden. Sie sind nicht etwa, wie man
vermuten könnte, reine „Abwehrvorschriften" zugunsten der
kantonalen und Gemeinde-Bauämter; sondern sie enthalten
auch Bestimmungen für diejenigen Fälle, wo der Eigen-
tümer der Straße selbst Bauherr ist. Die Vorschriften
umfassen 34 Artikel. Sie sind so eingehend gehalten,
daß sie einmal einen wesentlichen Bestandteil aller Werk-
vertrüge für Bauarbeiten bilden, sei es, daß man sie dem
Vertrag beigibt, sei es, daß man im Vertrag auf sie

hinweist; ferner sollen sie auch denjenigen kleineren Ge-
metnden dienen, die kein eigenes geschultes Personal haben;
endlich wollte man nicht durch Hinweise auf andere ge-
schliche Bestimmungen die Vorschriften belasten, weshalb
neben den rein technischen Bestimmungen auch solche zur
Klarstellung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßen-
eigentümer, Bauherr und Unternehmer unter sich und
gegenüber Dritten in diese Vorschriften aufgenommen
wurden, so u. a. Fragen der Hast Pflicht und der Verant-
wortltchkeit des Werkeigentümers gegenüber den Straßen-
etgentümern und dritten bei Unfällen und Werkmängeln.

Gleichzeitig mit den Vorschriften wurde auch ein Be-
willigungsformular aufgestellt, das in formeller Beziehung
die Erteilung der Erlaubnis zur Vornahme von Grab-
arbeiten im öffentlichen Gtraßengebiet einheitlich regeln soll.

Die „Vorschriften" gliedern sich in folgende Haupt-
abschnitte:

I. Allgemeines.
II. Leitungen und Vermessungselemente.

III. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Siche-
rung des Verkehrs und der ungestörten Straßen-
entwässerung.

IV. Arbeilsausführung.
V. Abnahme der Arbeit.

VI. Haftung für richtige Werkausführung.
VII. Haftpflicht.

VIII. Kosten.

Im I. Abschnitt werden behandelt: Gesuch um Be-
willigungsformulare; Verantwortlichkeit des Unternehmers
gegenüber dem Straßeneigentümer als Bauherr; Exeku-
tionsbefugnis des Straßeneigentümers und Exekutions-
verfahren.

Der II. Abschnitt enthält Bestimmungen über: Lei-
tungen im Straßenkörper; Vermessungselemente.

Der III. Abschnitt befaßt sich mit: Verkehrsregelung,
Straßenabsperrungen; Offenhaltung der Entwässerungs-
anlagen; Materiallagerung. Übergänge und Überfahrten.

Am meisten Vorschriften enthält der IV. Abschnitt
über Arbeitsausführung: Absteckung; Betonaufbruch;
Trennung des Aushubmaterials nach Gattungen; Spreng-
arbeiten; Abtransport des überschüssigen Materials;
Sprteßung; Untergraben der Straßendecke und von Lei-
tungen.

Für die Grabenfüllung zulässiges Material; Ausschluß
gefrorenen Materials; Auffüllung über Leitungen; Ein-
bringen und Stampfen des Materials; Steinbett und
Beschotterung; Maßnahmen bei Straßen mit Oberflächen-
behandlung ; Leitungsteile in der Fahrbahn; Maßnahmen
der Straßenverwaltung bei vorschriftswidriger Arbeit;
Wiederherstellung der Straßendecke; Einbau einer pro-
visorischen Straßendecke; Maßnahmen bei Setzungen;
Wiederherstellung aller Straßenbestandteile und Neben-
anlagen; Räumung der Baustelle nach der Bauvollen-
dung.

Der V. Abschnitt enthält einen einzigen Artikel über
Abnahme der Arbeit.

Der VI. einen solchen über: Haftung für richtige
Durchführung der Arbeit.

Der VII. Abschnitt regelt die Haftpflicht: Haftung
gegenüber Drittpersonen (Art. 29); Haftung des Bauherrn
aus Art. 29; Haftpflichtversicherung des Unternehmers.

Der VIII. Abschnitt handelt von den Kosten: Ver-
pflichtung der nach Art. 2 bezw. Art 3 Verantwortlichen
zur Kostentragung, sowie über die Kaution.

Diese Inhaltsangabe mag genügen, um darzulegen,
wie umfassend die Vorschriften sind und wie sie jeder
Gemeinde vortreffliche Dienste leisten werden. Sie sind
um mäßigen Preis zu beziehen beim Sekretariat der
„Vereinigung schweiz. Straßenfachmänner." Adresse:
Bahnhofquai 7, Zürich.

Holz -Marktberichte.
Holzbericht a«S Vieosoprano (Graubünden). (Korr.)

1100 in', das heißt fast ihren ganzen Schlag, hat die
Gemeinde Vieosoprano verkauft. Es waren unter dem

zu 19/20 bestehenden Fichtenholz 265 in' Untermesser
und 100 m' Holz dritter Qualität. Der erzielte Durch-
schnittspreis betrug Fr. 38 13 pro w'. Das Holz lag
zum großen Teil an entlegenen Orten. Aufrüstung und
Fuhr wurden fast ausschließlich von Einheimischen be-

sorgt und die Gemeinde zahlte dafür die schöne Summe
von Fr. 12,300. Das Holz geht in der Hauptsache nach

Italien.

Cotentafel.
î Arcavgelo Cavadini-Vurger, Bavunternehmer

in Zürich, starb am 28. März im Alter von 70 Jahren.

llenchieOe»«.
Kongreß für Gartenban. Vom 7. bis 12. August

d. I. findet in London der neunte internationale Kon-
greß für Gartenbau statt. Der Bundesrat hat beschlossen,

sich durch folgende Delegation vertreten zu lassen: Dr.
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Kurt SEReier, ®ireftor bet VetfuchSar.gaÜ für SD&ft- uttb
äßetnbau itt SBäbenSwil, ®r. |>etm gae§, ®ire!tor ber
fdhweizerifchen SSBelnbauoetfuchSangalt in Saufanne, unb
,fp. ®upetrej, ©ireïtot ber ©attenbaufdhule In ®fjatelalne
tn ©enf. ®upe«e;ç gehört als offizieller ®elegterter ber
©d^tocij bem internationalen Komitee für ©artenbau»
fongreffe an.

©afituerl Dite*. ®ie ©etnelnbe Dlten bat ben SRüdE»

Eauf beS ©aSwerfeS abgelehnt unb ber Verlängerung
bes fionjeffionSoertrage? um 15 Jahre jugeftimmt.

38rcher Ziegeleien 31.»©., 3S*l<h- ©efamt»
abfa| biefer Unternehmung erteilte in 1929 nicht ganj
benjenigen non 1928, obwohl bte Vautätiglett in ber
Stabt güridj bi? jum Spätherbg in unoeränbertem
®empo angebalten bat. ©egen ben Schlug beS VetidhiS«
jabreS flaute jeboeb ber Vebatf für bte pobufte ber
ßürcher gtegeleten plßpdh ftarî ab. ®ie pobuftton
tonnte, wie ber foeben etfd&ienene Jahresbericht ermähnt,
ban! neuetngeföbrter VetrlebSmetboben roefentlich geftei»

gert roetben. ©lue golge bteroon zeigt fleh lu ben höheren
dtechnunaSpofttionen für bte gabritationSfogen, bie oon
2,42 SNiüionen (t. V.) auf 2,69 SNiHionen grauten ge«

fliegen ftnb, unb für Die SBarenoorräte, beren SBert mit
162,000 (i. V. 120,000) gr. tn ber Vilanz fieht. ®te
Neuerungen ermöglichen bem Unternehmen auch erheb'
liehen ainforberungen eine? zu Veghtn ber Vaufaifon
etnfehenben VebarfeS au§ eigener Sraft zu entfpreeben.
3(u8 bem oerfügbaren ©eroinnfalbo oon 305,275 gr.
(345,612 gr.) ifi mtc tn ben Vorjahren eine ®toibenbe
oon 8 % auf ben 2,5 SJlillionen grauten SKtientapitalS
beantragt.

®ie pognofe für bie gutunft fei nicht leicht; eine
gemiffe 3urüc!haltung tn ber Vereinigung oon £>qpothe=
targelbern fcheine heute fchon beobachtet zu reerben.
®tefe rufe etner Vermtnberung ber bisherigen Vautätig-
fett, ©tnfdjränfenb für bte Verroenbung ber 3tegelei
pobufte roirfe auch baS „neue Vauen". 3um entbrann»
ten Ronîurrenzîampf tn ber 3ementinbuftrie
roirb bemertt, er habe etne neue ftonfurrenz ber gabri»
täte auf ben Pan gerufen, beren petSpolttil nicht auf
©elbfterhaltung, fonbetn auf Sdhäbtgung beS ©egnerS
elngefteUt fei. Çauptfampfgebtet ift ber pah 3ö*i<h"
reeShalb bie Sicher Siegeleteu 31.=©. auch fût fl«h mit
einem roefentlichen Schaben rechnet, beffen Umfang heute
noch nicht abgefchäht werben fann.

31.«©. Sftöbelfabril £orgen»®laru§. (Korr.) Unter
bem Vorgfce beS VerwaltungSratSprägbenten, $ertn Ne »

gterungSrat ®r. Nub. ©allati, fanb am 22. SJlärz im
|>otel ©larnerhof in ©latus bie 28. orbentltche ©ene
raloetfammlung ber 3l!tionäte ber 31.»®. Niöbelfabti?
|>orgen=@!aruS ftatt. Slnreefenb rearen 32 3l!tionäre,
bte total 964 Slftienftimmen repräfentterten. ®te Ver»
fammlung genehmigte ben Jahresbericht unb bie Vilanz
pro 1929, forete ben VertdE)t ber Sontroüftelle unb er«
teilte ben Verwaltungsorganen ©ntlaftung. ®en 3lnträgen
beS VerrealtungSrateS betreffenb Verreenbung beS JahreS»
ergebniffeS (gr. 86,057.59) würbe zugeftimmt unb bie
SluSfdjüttung einer ®ioibenbe oon 7% (rote feit einer
Neihe oon Jahren) auf baS SUtlenfapital oon 650.000
grar.Een befchloffen. ®te im SluStritt beflnblithen Niet»
glieber beS VerrealtungSrateS, bte Herren Nationalrat
Heinrich Jennt) »Schulet tn ©nnenba unb alt ©emeinbe»
präflbent Veter Sc|mib in ©laruS würben tn offener
SBahl auf etne neue bretjährige SlmtSbauer etnftimmig
rotebergeroählt unb für etn Jahr bie SJlitglieber ber Äon»
troKfteÖe beftätigt. ®le Jahl ber Arbeiter (tnflujloe Vor»
arbeitet) beträgt in ©laruS 240 unb tn Jorgen 100.
3ln Söhnen würben im Jahre 1929 ausbezahlt in ©laruS
640,000 gr. unb tn Jorgen 307,000 gr.

Vom Niaumhanöwet!. (flott. aus ber Nlardh.)
®er Slufruf an bte Schmelzet Jungmannfchaft zur @r«
lernung beS Niaurerberufe? geht auch in ber
Sanbfdjaft 3Jlarch nicht o'gne SBirîung oorüber. VereitS
ftnb fchon einige junge VetufSfreubige in Vaugefchäften,
rote in folchen ber Söeftfchreeiz als Nlauretlehrlinge ein«

getreten, um nach beftanbener Sehrzett bie erworbenen
gad)!enntntffe im Vauhanbreer! weiter zu oerwenben.
®ie Ibneigung, welche hieflge Slrbeiterfreife gegen „VPa»
fterfübel unb NlaurerMe" h^ten, fchetnt nun auf etn«
mal bte jefcige etwas flaue Sage tn oetfchlebenen Jn«
bufittezroeigen, bie öberfüüung geroiffer VerufSarten, unb
nidfjt zutefet ber hohe Sohntarif überbrüdtt zu hüben,
©eroig wäre eS nicht unflug, wenn audh 1" ben fdhropze»
rifdhen Vergtälern Jungburfdhen geh bem gutbezahlten
SRauretberufe roibmen würben, ftatt in patriarehattfeher
SGßetfe auf ber warmen Dfenban! bie Verbtenftloßgfett
ber Vergheimat zu bejammern unb bie 3luSroanberung
nadh überfeeifchen Sänbern ins 3luge zu faffen.

ßtteratur*
„3um Problem Öe9 äSohnungSbaaeS" (©efteigerter

Nut)effeft bei oerrlngertem Slufroanb) oon 3lrchite!t
Dtto föaeSler »Seile. Umfang 20 Seiten, pels
N.=3Jt. 1.40, Verlaq ^ermann NecJenborf ®.
m. b. #, Vetlin SW 48.

Jn ber Schrift „3«m poblem beS SBohnungSbaueS",
bie foeben im Verlag (permann NcdEenborf ®. m. b. £.
erfdhtenen ift, gibt ber Irdfjiteft Dtto $aeSler--®eUe nidhtS
©etingereS als bte ooüftänbigen ©runblinien für ein
Programm ber roohnfulturellen Pirtfdhaftltdhtelt. §aeSler
ift oon Slnfang an mit ganz beftimmten wirtfdhaftltdhen
unb foziologifÖien Stellungen an feine Vauaufgaben
herangegangen unb hot auf ©runb ber (Erfahrungen bei
feinen SCßohnbauten feine als richtig erfannten 2Bohn»
fppen oon Stufe zu Stufe mit Ronfequenz weiter ent»
roicfelt unb oerbeffert, ohne audh nur einmal oon blefem
SBege abzuweichen. ®er (Erfolg hat ihm Nedfjt gegeben.
Vei feinem jüngften Vau, ber Nothenberg»Vebauung in
Saffel, für bte er htet: bte genauen Sohlen oorlegt, ge»

lang eS ihm, eine Vetbilligung um 20 bis 25 % zu er»
Ztelen. Jn etnem weiteren Velfpiel für Verlin fommt
ÇaeSler fogar zu noch gängigeren ©rgebniffen. Jeber
Vaufadhmann mug geh mit biefer überaus bebeutungS»
oollen Schrift auSeinanberfe^en.

1» la ïrnîis. — Sût lit grafts,
fm«.

HB. VeriitnfS», X<raf4" uak St*&rtl8gefK^e toitbes
sat« btefe Stabttl irtdht onfgenaminai ; berarttge «njetgea
gehôtea tn ben 3nftrntentti( beS S3Iatte8. — ®en Stage»,
»eiche „n*tet Sbifftr" etfebetnen joUen, raoHe man 50 ©t«,
in aJIatten (füt önfenbnng ber Offerten) «nb menn bte Stage
mit Stbteffe beS S*a0efteKer8 etfehetnen foil, 80 betlegen.

Kun feint Warfe» raitgefchteft Metten, fana bie Stage
nicht aufgenommen Merten.

146. SBer hätte S8enttIation§roI)te oon 300 mm ®urd)m.,
neu ober gebraucht, füt @pänetran§port, abzugeben? Offerten
an granj Dbermatt'§ Söhne, ©nnetbürgen.

147. 2öer erteilt SRatfcfyläge für bie ©rfteUung einer Solz»
bämpferei«31nlage unb roer erftetlt foldje? Offerten unter ®hiffte
B 147 an bie @ppeb.

148. 503er erftetlt Sîioël Offerten unter Shiffre „Sîioêï"
bahnpoftlagernb ßauptbahnhof ßüridh.

149. SBer hat 1 SBanbfäge non 750—800 mm SRottenburch«
meffer, mit SugeUagern, gut erhalten, abzugeben? Offerten unter
©hiffee 149 an bie ffippeb.

150. SBer hat ca. 700 kg alte SBeHen, SHunbeifen, gladj»
eifen ober Stiertanteifen in Stangen ober Stücfen oon minbeften§
1 m, mit hôchftenê 120 mm ®urcf)meffer ober ©reite abzugeben?
Offerten an Sütbi & Sie., SBorb (®ern).
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Kurt Meier, Direktor der Versuchsanstalt für Obst- und
Weinbau in Wädenswil, Dr. Henri Faes, Direktor der
schweizerischen Weinbauversuchsanstalt in Lausanne, und

H. Duperrex, Direktor der Gartenbauschule in Chatelaine
in Gens. Duperrex gehört als offizieller Delegierter der
Schweiz dem internationalen Komitee für Gartenbau-
kongreffe an.

Gaswerk Ölte«. Die Gemeinde Ölten hat den Rück-

kauf des Gaswerkes abgelehnt und der Verlängerung
des Konzeffionsvertrages um 15 Jahre zugestimmt.

Zürcher Ziegeleien A.-G., Zürich. Der Gesamt-
absah dieser Unternehmung erreichte in 1929 nicht ganz
denjenigen von 19Z8, obwohl die Bautätigkeit in der
Stadt Zürich bis zum Spätherbst in unverändertem
Tempo angehalten hat. Gegen den Schluß des Berichts-
jahres flaute jedoch der Bedarf für die Produkte der
Zürcher Ziegeleien plötzlich stark ab. Die Produktion
konnte, wie der soeben erschienene Jahresbericht erwähnt,
dank neueingeführter Betriebsmethoden wesentlich gestei-

gert werden. Eine Folge hiervon zeigt sich in den höheren
Rechnunaspofitionen für die Fabrikationskosten, die von
2,42 Millionen (i. V.) auf 2,69 Millionen Franken ge-
stiegen sind, und für vie Warenvorräte, deren Wert mit
162,000 (i. V. 120,000) Fr. in der Bilanz steht. Die
Neuerungen ermöglichen dem Unternehmen auch erheb-
lichen Anforderungen eines zu Beginn der Bausaison
einsetzenden Bedarfes aus eigener Kraft zu entsprechen.
Aus dem verfügbaren Gewinnsaldo von 305,275 Fr.
(345,612 Fr.) ist wie in den Vorjahren eine Dividende
von 8 "/» auf den 2,5 Millionen Franken Aktienkapitals
beantragt.

Die Prognose für die Zukunft sei nicht leicht; eine
gewisse Zurückhaltung in der Bewilligung von Hypothe-
kargeldern scheine heute schon beobachtet zu werden.
Diese rufe einer Verminderung der bisherigen Bautätig,
kett. Einschränkend für die Verwendung der Ziegelei
Produkte wirke auch das „neue Bauen". Zum entbrann-
ten Konkurrenzkampf in der Zementindustrie
wird bemerkt, er habe eine neue Konkurrenz der Fabri-
kate auf den Plan gerufen, deren Preispolitik nicht auf
Sclbsterhaltung, sondern auf Schädigung des Gegners
eingestellt sei. Hauptkampfgebtet ist der Platz Zürich,
weshalb die Zürcher Ziegeleien A.-G. auch für sich mit
einem wesentlichen Schaden rechnet, dessen Umfang heute
noch nicht abgeschätzt werden kann.

A-G. Möbelfabrik Horgen-Slarus. (Korr.) Unter
dem Vorsitze des Verwaltungsratspräfidenten. Herrn Re -

gierungsrat Dr. Rud. Gallati, fand am 22. März im
Hotel Glarnerhof in Glarus die 28. ordentliche Gene
raloersammlung der Aktionäre der A.-G. Möbelfabrik
Horgen-Glarus statt. Anwesend waren 32 Aktionäre,
die total 964 Aktienstimmen repräsentierten. Die Ver-
sammlung genehmigte den Jahresbericht und die Bilanz
pro 1929, sowie den Bericht der Kontrollstelle und er-
teilte den Verwaltungsorganen Entlastung. Den Anträgen
des Verwaltungsrates betreffend Verwendung des Jahres-
ergebniffes (Fr. 86,057.59) wurde zugestimmt und die
Ausschüttung einer Dividende von 7°/» (wie seit einer
Reihe von Jahren) auf das Aktteukapital von 650.000
Franken beschlossen. Die im Austritt befindlichen Mit-
glieder des Äerwaltungsrates, die Herren Nationalrat
Heinrich Jenny-Schuler in Ennenda und alt Gemeinde-
Präsident Peter Schmid in Glarus wurden in offener
Wahl auf eine neue dreijährige Amtsdauer einstimmig
wiedergewählt und für ein Jahr die Mitglieder der Kon-
trollstelle bestätigt. Die Zahl der Arbeiter (inklusive Vor-
arbeiter) beträgt in Glarus 240 und in Horgen 100.
An Löhnen wurden im Jahre 1929 ausbezahlt in Glarus
640,000 Fr. und in Horgen 307,000 Fr.

Vom Mamerhandwerk. (Korr. aus der March.)
Der Aufruf an die Schweizer Jungmannschaft zur Er-
lernnng des Maurerberufes geht auch in der
Landschaft March nicht ohne Wirkung vorüber. Bereits
sind schon einige junge Berufsfreudige in Baugeschäften,
wie in solchen der Westschweiz als Maurerlehrlinge ein-
getreten, um nach bestandener Lehrzeit die erworbenen
Fachkenntnisse im Bauhandwerk weiter zu verwenden.
Die Abneigung, welche hiesige Arbeiterkreise gegen „Pfla-
sterkübel und Maurerkelle" hegten, scheint nun auf ein-
mal die jetzige etwas flaue Lage in verschiedenen In-
dustriezweigen, die Überfüllung gewisser Berufsarten, und
nicht zuletzt der hohe Lohntarif überbrückt zu haben.
Gewiß wäre es nicht unklug, wenn auch in den schwyze-
rischen Bergtälern Jungburschen sich dem gutbezahlten
Maurerberufe widmen würden, statt in patriarchalischer
Weise auf der warmen Ofenbank die Verdieustlostgkeit
der Bergheimat zu bejammern und die Auswanderung
nach überseeischen Ländern ins Auge zu fassen.

Literatur.
„Zum Problem des Wohnungsbaues" (Gesteigerter

Nutzessekt bei verringertem Aufwand) von Architekt
Otto Haesler-Celle. Umfang 20 Seiten, Preis
R.-M. 1.40. Verlag Hermann Reckendorf G.
m. b. H. Berlin 8VV 48.

In der Schrift „Zum Problem des Wohnungsbaues",
die soeben im Verlag Hermann Reckendorf G. m. b. H.
erschienen ist, gibt der Architekt Otto Haesler Celle nichts
Geringeres als die vollständigen Grundlinien für ein
Programm der wohnkulturellen Wirtschaftlichkeit. Haesler
ist von Anfang an mit ganz bestimmten wirtschaftlichen
und soziologischen Zielsetzungen an seine Bauausgaben
herangegangen und hat auf Grund der Erfahrungen bei
seinen Wohnbauten seine als richtig erkannten Wohn-
typen von Stufe zu Stufe mit Konsequenz weiter ent-
wickelt und verbessert, ohne auch nur einmal von diesem
Wege abzuweichen. Der Erfolg hat ihm Recht gegeben.
Bet seinem jüngsten Bau, der Rothenberg-Bebauung in
Kassel, für die er hier die genauen Zahlen vorlegt, ge-
lang es ihm, eine Verbilligung um 20 bis 25 "/« zu er-
zielen. In einem wetteren Betspiel für Berlin kommt
Haesler sogar zu noch günstigeren Ergebnissen. Jeder
Baufachmann muß sich mit dieser überaus bedeutungs-
vollen Schrift auseinandersetzen.

A« der Vê — M dît Preps.
sk»«e>

«S. «erkausS-, Tausch- und «nvettSgefuche werde«

»à diese Rubrik nicht «msgen-mme»; derartige Anzeige«
gehören tu den Inseratenteil des Blattes. — Den Frage«,
welche „unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle ma» S0 CtS.
in Marke« (für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage
mit Adresse des Fragestellers erscheinen soll, »0 CtS. beilegen.
Wen« keine Marke« mitgeschickt »erbe«, San» bie Frage
«eicht anfgruomme« »erden.

146. Wer hätte Ventilationsrohre von 399 mm Durchm.,
neu oder gebraucht, für Spänetransport, abzugeben? Offerten
an Franz Odermatt's Söhne, Ennelbürgen.

147. Wer erteilt Ratschläge für die Erstellung einer Holz-
dämpserei-Anlage und wer erstellt solche? Offerten unter Chiffre
lZ 147 an die Exped.

148. Wer erstellt Kiosk? Offerten unter Chiffre „Kiosk"
bahnpostlagernd Hauptbahnhof Zürich.

149. Wer hat 1 Bandsäge von 759—899 mm Rollendurch-
messer, mit Kugellagern, gut erhalten, abzugeben? Offerten unter
Chiffre 149 an die Exped.

159. Wer hat ca. 799 kA alte Wellen, Rundeisen, Flach-
eisen oder Vierkanteisen in Stangen oder Stücken von mindestens
1 m. mit höchstens 129 mm Durchmesser oder Breite abzugeben?
Offerten an Lüthi S Cie., Word (Bern).
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